
Gibt es Noten während der Schulschließung, und wird das Wissen, das beim heimischen Lernen 
erworben wird, benotet?

Grundlage für die Leistungsbewertung in einem Unterrichtsfach sind 
alle vom Schüler im Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten 
Leistungen (schriftliche, mündliche und praktische Leistungen). So 
sieht es die Notenbildungsverordnung vor. Da die Corona-Verordnung bis 
zum Ablauf des 19. April 2020 den Unterrichtsbetrieb an den 
öffentlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft untersagt, 
findet in diesem Zeitraum auch keine Feststellung von Leistungen der 
Schülerinnen und Schüler statt. Es gibt also während der Zeit der 
Schulschließung keine Noten.

Ausdrücklich gewünscht und gefordert ist jedoch, Lernmaterialien zur 
Verfügung und auch Haus- bzw. Lernaufgaben zu stellen, damit die 
Rückkehr zum Unterricht mit möglichst geringen Verzögerungen 
bestmöglich gelingen kann.

Da die Voraussetzungen für das heimische Lernen sehr unterschiedlich 
sind, wird von der Schule, auch nach Unterrichtsbeginn nicht 
überprüft und benotet, welches Wissen und welche Kompetenzen sich die 
Schülerinnen und Schüler während der unterrichtsfreien Zeit selbst 
erarbeitet haben. Angesichts der sehr unterschiedlichen IT-Ausstattung 
der Schülerinnen und Schüler und den Unterschieden in der häuslichen 
Unterstützung würde eine Leistungsbewertung der Chancengleichheit 
widersprechen.

Unser grundlegendes Ziel ist, dass alle Schülerinnen und Schüler faire 
Bedingungen erhalten und durch die aktuelle Situation nicht 
benachteiligt werden.
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